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Vorblatt

Ziele

Ziel 1: Dekarbonisierung des Gebédudesektors durch bessere Information von Kaufer*innen und
Bestandnehmer*innen

Inhalt
Das Vorhaben umfasst hauptséchlich folgende Mafinahmen:

MaBnahme 1: Erweiterte Aushdandigungspflicht von Energicausweisen
MaBnahme 2: Angabe der Gesamtenergieeffizienzklasse in Druckwerken und elektronischen Medien

Wesentliche Auswirkungen

In den Wirkungsdimensionen gemaf3 § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen
auf.

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere éffentliche Haushalte

Aus der gegensténdlichen MaBinahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die
Lander, die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungstrager.

Verhiltnis zu den Rechtsvorschriften der Europiischen Union

Das Vorhaben dient der Umsetzung einer EU-Richtlinie

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens

Keine

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschitzung

EAVG 2012 Novelle

Einbringende Stelle: Bundesministerium fiir Justiz
Titel des Vorhabens: Bundesgesetz, mit dem das Energicausweis-Vorlage-Gesetz 2012 gedndert wird

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/
Wirksamwerden:

2026
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Erstellungsjahr: 2026 Letzte 26.01.2026
Aktualisierung:

Beitrag zu Wirkungsziel oder Malinahme im Bundesvoranschlag

Beitrag zu:

- Wirkungsziel: Gewihrleistung der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens, insbesondere durch
Vorschldge zur Anpassung und Weiterentwicklung des Rechtssystems im Hinblick auf die
gesellschaftlichen wund wirtschaftlichen Bediirfnisse (Untergliederung 13 Justiz -
Bundesvoranschlag 2025)

o MaBnahme: Erarbeitung legistischer Malnahmen im Bereich des Bundesministeriums
fiir Justiz

Problemanalyse

Problemdefinition

Die Richtlinie (EU) 2024/1275 iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden, ABL. Nr. L 2024/1275
vom 08.05.2024 (in der Folge: GebdudeRL 2024 oder Richtlinie) ist grofteils bis zum 29. Mai 2026 in
das osterreichische Recht umzusetzen.

Die Umsetzung von Art. 20 dieser Richtlinie macht Anpassungen im Energieausweis-Vorlage-Gesetz
2012 (EAVG 2012) erforderlich.

So soll kiinftig auch dann ein Energieausweis auszuhéndigen sein, wenn ein Bestandvertrag verlangert
wird (§ 2 Z 4 in Verbindung mit § 4). Bei Anzeigen in Druckwerken und elektronischem Medien soll nun
neben dem Indikator der Gesamtenergieeffizienz auch die Gesamtenergieeffizienzklasse anzugeben sein

§3).

Ziele

Ziel 1: Dekarbonisierung des Gebiudesektors durch bessere Information von Kiufer*innen und
Bestandnehmer*innen

Beschreibung des Ziels:

Erklértes Ziel der Richtlinie (EU) 2024/1275 {iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden ist es, zum
Erreichen des Ubereinkommens von Paris beizutragen, das den Anstieg der globalen
Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2°C begrenzen will. Da 40% des Endenergieverbrauchs der
Européischen Union und 36% ihrer energiebedingten Treibhausgasemissionen auf Gebdude entfallen, ist
die Dekarbonisierung des Gebdudesektors und der schrittweise Ausstieg aus fossilen Brennstoffen im
Bereich der Warme- und Kilteversorgung von besonderer Bedeutung. (vgl. ErwGr. 2, 6 und 14)

Die im Vergleich zur Vorgéngerrichtlinie 2010/31/EU iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden,
ABL Nr. L 153 vom 18.06.2010 S. 13 vorgenommenen Anderungen an der Vorlagepflicht des
Energicausweises, der der besseren Information {iber den energetischen Zustand beim Verkauf bzw. bei
der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes oder Nutzungsobjekts dient, sowie die Vorgaben iiber die Angaben
in Druckwerken und elektronischen Medien sollen nachvollzogen werden. Dies dient der Férderung des
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Bewusstseins iiber den energetischen Zustand des Gebédudes, insbesondere auch der Einschétzung der
kiinftigen Gesamtenergieeffizienz des Gebdudes oder Nutzungsobjekts.

Umsetzung durch:
MaBnahme 1: Erweiterte Aushdndigungspflicht von Energicausweisen
MaBnahme 2: Angabe der Gesamtenergieeffizienzklasse in Druckwerken und elektronischen Medien

Mafinahmen
MaBnahme 1: Erweiterte Aushindigungspflicht von Energieausweisen
Beschreibung der Mafinahme:

Die in § 4 geregelte Vorlage- und Aushéndigungspflicht des Energieausweises ist ein Kernstiick des
EAVG 2012. Kiinftig ist der Energieausweis auch bei der Verlingerung von Bestandrechten
auszuhédndigen. Da Energicausweise nur mehr digital ausgestellt werden, wird nicht mehr zulédssig sein,
eine Kopie des Energicausweises auszuhidndigen. Fiir alte (noch nicht in digitaler Form vorliegende, aber
noch giiltige) Energicausweise wird weiterhin die Aushidndigung einer vollstandigen Kopie ermoglicht.

Umsetzung von:
Ziel 1: Dekarbonisierung des Gebédudesektors durch bessere Information von Kdufer*innen und
Bestandnehmer*innen

Mafinahme 2: Angabe der Gesamtenergieeffizienzklasse in Druckwerken und elektronischen
Medien

Beschreibung der MaBnahme:

Bei Anbot eines Gebdudes oder Nutzungsobjektes zum Verkauf oder zur In-Bestand-Nahme ist in
Druckwerken und elektronischen Medien neben dem Indikator der Gesamtenergieeffizienz auch die
Gesamtenergieeffizienzklasse anzugeben.

Umsetzung von:
Ziel 1: Dekarbonisierung des Gebaudesektors durch bessere Information von Kéaufer*innen und
Bestandnehmer*innen



4 von 6

Abschiitzung der Auswirkungen

Unternehmen

Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen insbesondere KMU

Das Vorhaben hat keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen auf Unternechmen.

Erlduterung:

Bereits bisher bestand eine - nicht auf Unternehmen beschrinkte - Vorlage- und Aushéndigungspflicht
eines Energieausweises bei Verkauf oder In-Bestand-Gabe eines Gebdudes oder Nutzungsobjektes,
unabhingig davon, ob auf einer der Seiten ein Unternechmen steht. Neu ist nun lediglich die
Aushéndigungspflicht auch bei Verldngerung von Bestandverhéltnissen. Die Verpflichtung zur Erstellung
eines Energieausweises, die sehr wohl mit Kosten verbunden ist, sowie die Ausnahmen fiir bestimmte
Gebdudetypen werden in den Landesgesetzen geregelt. Im EAVG 2012 ist lediglich die Verpflichtung zur
Aushindigung des (nunmehr digitalen) Energicausweises vorgesehen, die nur Kosten fiir die
Durchfiihrung des digitalen Versandes auslost.

Die Angabe der Gesamtenergieeffizienzklasse in Druckwerken und elektronischen Medien wurde in der
Praxis bereits bisher hdufig vorgenommen. Die Angabe anderer Werte als bisher ist nicht mit Kosten
verbunden.
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Angaben zur Wesentlichkeit

Nach Einschétzung der einbringenden Stelle sind folgende Wirkungsdimensionen vom gegensténdlichen Vorhaben nicht wesentlich betroffen im Sinne der Anlage 1 der WFA-

Grundsatz-verordnung.

Wirkungs- Subdimension der Wesentlichkeitskriterium
dimension Wirkungsdimension
Unternechmen Finanzielle Auswirkungen auf Mindestens 10 000 betroffene Unternehmen oder 2,5 Mio. € Gesamtbe- bzw. entlastung pro Jahr

Unternehmen



Dokumentinformationen

Vorlagenversion: V2.025

6 von 6

Schema: BMF-S-WFA-v.1.15

Fachversion: 0
Deploy: 2.15.0.RELEASE

Datum und Uhrzeit: 26.01.2026 14:28:23

WFA Version: 0.0
OID: 3746
AO0|BOJHO|I0

= Bundesministerium
Finanzen

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der
elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://lwww.bmf.gv.at/verifizierung

Prifinformation

Datum/Zeit 2026-01-26T14:28:29+01:00

Unterzeichner

Bundesministerium fur Finanzen

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.
Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

874736968

Dokumentenhinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.




		2026-01-26T14:28:29+0100
	Bundesministerium für Finanzen
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




